


Gemeinde Drebach 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 224/2022 
Datum: 5. Juli 2022 
Erarbeitet und geprüft: Volker Helbig, 

MA Bauverwaltung 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 12. Juli 2022 öffentlich/beschließend 

Gegenstand der Vorlage: Nachträgliche Aufnahme von Ortsstraßen, öffentlichen Wegen und beschränkt 
öffentlichen Wegen in das Bestandsverzeichnis der einzelnen Ortsteile der 
Gemeinde Drebach 

Rechtliche Grundlage: Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) 

Vorlage vorberaten mit: Ortschaftsräten Drebach, Grießbach, Scharfenstein und Venusberg, 
Verwaltungsausschuss 

Finanzielle Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 

Beschlussvorschlag: 

Jens Haustein 
Bürgermeister 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl GR 
Anwesende 

einschl. BM 

19 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt, für den OT Drebach, 
den OT Venusberg, den OT Grießbach und den OT Scharfenstein die in der 
beigefügten Liste aufgeführten Straßen, Wege und Plätze in das Bestands
verzeichnis der Gemeinde Drebach einzutragen. Die Gemeindeverwaltung 
wird ermächtigt und beauftragt, die dafür erforderlichen Entwürfe für die neuen 
Karteiblätter und -karten zu erarbeiten und alle weiteren Schritte für die 
Bekanntmachung und Unterrichtung bis hin zum Vollzug im Bestandsver
zeichnis durchzuführen. 

stimm-
dafür dagegen Enthaltungen befangen berechtigt 



Begründung: 

Nach Änderung des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 20.08.2019, die am 13.12.2019 in Kraft 
getreten ist, können öffentliche Straßen, Wege und Plätze nach§ 54 Abs. 1 SächsStrG bis zum 31.12.2022 
nachträglich in das Straßenbestandsverzeichnis aufgenommen werden. 

Nach Vorberatungen in den Ortschaftsräten, im Verwaltungsausschuss und in der Gemeindeverwaltung 
erfüllen die in den Anlagen aufgelisteten Straßen, Wege und Plätze die notwendigen Kriterien. 



Zusammenstellung der Wege und Straßen für die nachträgliche Aufnahme in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Drebach 
eits öffentlich waren, aber noch nicht im BV erfasst wurden 

OT Straßenzug 

prebach 
Karten Nr. 

1. Dr1 Weg zur Hauptstraße 125 -137 a 

2. Dr2 Verlängerung Ringweg 

3. Dr3 Parkplatz an der Grundschule 

4. Dr4 Parkplatz Straße der Jugend 

5. Dr5 Parkplatz vor dem ehemaligen Rathaus 

6. Dr6 Dorfplatz Drebach 

7. Dr7 Verlängerung Persterweg 

8. Dr8 Verlängerung Weg zur Schafschwemme 

9. Dr9 Weg im Heidelbachtal 

Eigentümer 
Gemeinde Drebach Privateigentum 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

Bezeichnung lt BV 
Bestand 

nicht eingetragen 

G Dr08 

nicht eingetragen 

nicht eingetragen 

nicht eingetragen 

nicht eingetragen 

ÖFW Dr28 

ÖFW Dr 21 

nicht eingetragen 

neu/Erweiterung 

GDr 08 a 

ÖFW Dr28a 

ÖFW Dr 21 a 

Straßenklasse Widmungsbeschränkung 

G/OS 

G/OS 

BÖW Parkplatz 

BÖW Parkplatz 

BÖW Parkplatz 

BÖW Park- und Festplatz 

ÖFW 

ÖFW 

ÖFW 
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Zusammenstellung der Wege und Straßen für die nachträgliche Aufnahme in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Drebach 
its öffentlich waren, aber noch nicht im BV erfasst wurden 

OT Straßenzug Eigentümer Bezeichnung lt BV 
Sehartenstein Gemeinde Drebach Privateigentum Bestand neu/Erweiterung 

Karte Nr. 
1. Sch 1 Fußweg Bahnübergang S 228-Bahnhofstraße bis "Hofgasse" X nicht eingetragen 

2. Sch 2 Alte Zschopauer Straße X nicht eingetragen 

3. Sch 3 Parkplatz "Kuhberg" X nicht eingetragen 

4. Sch 4 ehemaliger Kirchweg nach Großolbersdorf X nicht eingetragen 

5. Sch 5 Verlängerung "Klinweg" bis Gemarkungsgrenze Hopfgarten X X ÖFW Scha 02 ÖFW Scha 02 a 

Straßenklasse Widmungsbeschränkung 

OFW Fußweg 

ÖFW Rad und Wanderweg 

BÖW Parkplatz (G Scha 01) 

ÖFW 

ÖFW 
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Zusammenstellung der Wege und Straßen für die nachträgliche Aufnahme in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Drebach 
~its öffentlich waren, aber noch nicht im BV erfasst wurden 

OT Straßenzug Eigentümer Bezeichnung lt BV Straßenklasse Widmungsbeschränkung 

Grießbach Gemeinde Drebach Privateigentum Bestand neu/Erweiterung 
Karten Nr. 

1. Gr 1 Verlängerung "Am Federnwerk 3-4" X G Gr 16 G Gr 16 a G/OS Tonnage Brücke beachten! 

2. Gr2 Platz vor ehemaligen Gasthof/FFW, Grießbacher Hauptstraße 20 X X nicht eingetragen BÖW FFW! 

3. Gr3 Parkplatz am Dreieck X nicht eingetragen BÖW Parkplatz 

4. Gr4 Durchfahrt am "Dreieck" X nicht eingetragen G/OS 

5. Gr5 Parkplatz Grießbacher Hauptstraße 35 X X nicht eingetragen BÖW Parkplatz 

6. Gr6 Parkplatz Kleingartenanlage Burgblick 2 X X nicht eingetragen BÖW Parkplatz 

7. Gr7 Verlängerung "Zufahrt Am Federnwerk 1" bis S 228 X Gr 17 Gr 17 a ÖFW 

8. Gr8 Verlängerung" Burgblick (Scharfensteiner Str.) 7-18" bis Mühlsteig X X G Gr08 G Gr 08 a G/OS nur für Anlieger 



· seerbe rq 

. 
-....... ·,4h:cte,-:scn1ös se1rn iihle . 1<a

17 
5 

'•\ 
1,'1 

1' 
1 

\' ,1 
1 

l/ 
{J 
11 
\1 

' l1 
'1 1, 

\ 
~ 
~ 

t&; 
C 
~ 
~ 
3 

f, 

l• 
1 ,, 

\\ 
1 

\. 
i\ 

)1 
1 

f1 

n 
'l 

'! 
·,\ 

,, 
,1 

~e.~ 
~( 

·<:-'~ r)~ 
1,'> 

Wilisd1tha/ 

Sa1<'lec ke rw,•eq 

\1 

11 
1 

I' 
\\ 

1 
1 
1 

,1 
1 

·, 

\', 

1 
,, . 

~ 
~'li , 

t! , .. 
~C: 

"v<,F' 
1 

----.__ l· 
........._____ ,, 

\i 

,' 
\\ 

1\ 
'1 
l\ 
\· \ 
\, 



79 -

;a:,. Js 

0 
64 
3 

64 
4 

________ ("' ____ _ 

' ß4 
8 

'(l,)JI 

62 o,J 
0 • D 

~ 

-- > r: 





() 

1' "" 
•,1, -r 

-r 

~ 

Gr § 

oö 

1 

1\ - · :;::::::..-\.____ -

t::::J 

~a 
0 10 

.. n 



4-.UU Lf-v, 

431 

430 

428 

426 

~ 414 

429 

425 

,.,,,.,,--

435 

109 
r 

"'T"'TL 

ar \ 
443 ( 

\ 
\ 

44c -
1 

404 

\ 



..,. 
r 

,; 
,:: 
(! 
,t) 

(! 

<: 
(! 

{ 

~1! 
~ • 1 ~,~ . \ ' 1 

( \ 

\ ~ \ ,. 

u. , IH,. 



--
--- ~ =:===~~~~======~~~ 

------- -2::?--: -----

98 -52 

98 -53 
98 -54 

98 -58 

1 ~ 1 1 1 1 1 

\ / --- - - . . 

' 98 
----37 

~---: 
43 

98 -
98 -?fi 

98 -'"'"' 
os:l 

(\0 

Gr 423 

4·, 

424 

4,3 

4,2 

4,'\ 

4,0 

409 

408 



Zusammenstellung der Wege und Straßen für die nachträgliche Aufnahme in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Drebach 
eits öffentlich waren, aber noch nicht im BV erfasst wurden 

OT Straßenzug 
Venusberg 

Karten Nr. 
1. Ve 1 Erweiterung "Siedlung" Teilabschnitte a und b 

2. Ve2 Venusberger Kirchweg 

3. Ve 3 Erweiterung "Straße zum Gartenheim"; Teilabschnitte a und b 

4. Ve4 Zufahrt Wilischradweg (OT Spinnerei) 

5. Ve 5 Verängerung "Badstraße" mit Parkplatz 

6. Ve 6 Weg vom Freibad nach Drebach 

7. Ve 7 Weg nach Herold 

8. Ve 8 "Weg hinter Gasthof bis Freibad" 

Eigentümer Bezeichnung lt BV 
Gemeinde Drebach Privateigentum Bestand 

X G Ve 08 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

nicht eingetragen 

G Ve 16 

nicht eingetragen 

GVe 03 

nicht eingetragen 

nicht eingetragen 

nicht eingetragen 

neu/Erweiterung 

G Ve 08a 
G Ve 08b 

G Ve 16 a 
BÖWVe 

Straßenklasse Widmungsbeschränkung 

G/OS 
G/OS 

ÖFW 

G/OS 
BÖW 

BÖW 

G/OS 

ÖFW 

ÖFW 

ÖFW 

Sackgasse 

Fußweg 

Zufahrt Wilisch- Radwanderweg 

Parkplatz /Straße-Zufahrt 

bis 3,51 
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Gemeinde Drebach 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 225/2022 
Datum: 5. Juli 2022 
Erarbeitet und geprüft: Thomas Berger, 

Sachgebietsleiter Bau 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 12. Juli 2022 öffentlich/beschließend 

Gegenstand der Vorlage: Jährlicher Wirtschaftsplan für den Körperschaftswald Drebach 

Rechtliche Grundlage: § 48 SächsWaldG 

Vorlage vorberaten mit: Gemeinderat 

Finanzielle Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 55601.00 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt den als Anlage 
beigefügten Jährlichen Wirtschaftsplan für den Körperschaftswald Drebach 
2022 in der Fassung vom 28.06.2022. 

Jens Haustein 
Bürgermeister 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl GR 
Anwesende einschl. BM 

19 

stimm-
dafür dagegen Enthaltungen befangen berechtigt 



Begründung: 

Der Wirtschaftsplan für den Körperschaftswald Drebach wird vom Staatbetrieb Sachsenforst erstellt und ist 
die Grundlage für die geplante jährliche Waldbewirtschaftung der Kommune. 

Für das Jahr 2022 wird wiederum die Entnahme von Schadholz im Vordergrund stehen, es ist aber auch eine 
Entnahme von Grünholz und Wiederaufforstung mit Erle im Bereich „Großer Teich" vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erlöse geht der Forst derzeit von einem positiven 
Betriebsergebnis von 30.866,00 € für 2022 aus. 



Jährlicher Wirtschaftsplan 2022 

für den Körperschaftswald der 

Gemeinde Drebach 

Forstbetrieb 3110 

Forstbezirk Marienberg 



A. Forstliche Planungsgrundlagen des Forstbetriebes 

1) Aktuelle Flächenbilanz 

Forstbetriebsfläche: 

davon Holzboden: 

davon Nichtholzboden: 

2) N aturale Ausstattung 

Holzvorrat: 

Laufender Zuwachs: 

Hiebssatz: 

22,0 ha 

21,6 ha 

0,4 ha 

335 VfmD. m. R ./ha 

10,8 Vfm D. rn. R./a*ha 

7,4 Efm D. o. R./a*ha 

Holzvonat, laufender Zuwachs und Hiebssatz sind den Unterlagen der periodischen 

Betriebsplanung gern. § 48 SächsWaldG entnommen (Forsteinrichtungswerk bzw. 

Betriebsgutachten). 

3a) Abgleich der Holznutzung auf Basis des Hiebssatzes 

Position 
Vornutzung Erntenutzung Gesamtnutzung 

(Efm D. o. R.) (Efm D. o. R.) (Efm D. o. R.) 
Soll-Einrichtungszeitraum 

539 1057 1596 
2014 - 2023 

Ist 2014 - 2023 483 1285 1768 

Soll 2022 - 2023 56 0 (56) 

Plan 2022 0 238 238 

3b) Abgleich der Verjüngungstätigkeit 

Position 
Anbau Voranbau Naturverjüngung Verjüngung ges. 

(ha) (ha) (ha) (ha) 
Soll-Einrichtungszeitraum 

0 1,1 0,7 1,8 
2014 - 2023 

Ist 2014 - 2023 0 0,8 0,7 1,5 

Soll 2022 - 2023 0 0,3 0,0 0,3 

Plan 2022 0,2 0,0 0,0 0,2 

2 



B. Kenngrößen zum jährlichen Wirtschaftsplan 2022 

1) Naturale/waldbauliche Planung 2022 

W aldemeuerung: 

Waldpflege: 

Flächenvorarbeiten 

Voranbau 

Anbau 

Unterbau 

Kultursicherung 

Zaunbau 

Zaunabbau 

Sonstiges . .. . .... . ....... .... . 

J ungwuchspflege 

J ungbestandespflege 

Jungdurchforstung 

Altdurchforstung 

Erntenutzung: 

Anfall verwertbarer So1iimente: 

Walderschließung: 

Waldschutz: 

Sonstiges: 

- ha 

- ha 

0,2 ha 

- ha 

- ha 

- lfdm 

- lfdm 

- ha 

- ha 

- ha 

- ha 

3,9 ha 

238 Efrn 

- lfdm 

380 Efrn 

Grundlage für die waldbauliche Planung bildet die Periodische Betriebsplanung. 

3 



2) Finanzielle Planung 2022 (netto) 

Erlöse[€] 
Aufwand[€] Ergebnis [€] 

inkl. Fördermittel 
Finanzvolumen 27960 - 6690 21270 

dav. Holzernte 15800 - 5940 9860 

dav. Selbstwerbung 9500 9500 

dav. Kosten Pflanzen - 750 - 750 

dav. Fördermittel: 

- Waldschutzmaß. 2660 2660 

Kostenbeitrag forstl. RD - 389 - 389 

Kostenersatz WVW - 238 - 238 

Endsumme 27960 - 7317 20644 

Das Betriebsergebnis von 20644 € entspricht einem Reinertrag von 938,36 €/Hektar 

Holzbodenfläche für das Wirtschaftsjahr 2022. 

4 



C. Geschäftsgang 

Die forsttechnische Betriebsleitung erfolgt durch den Forstbezirk Marienberg, vertreten durch 

den Forstbezirksleiter Herrn Reinhold gemäß§ 47 Abs. 1 des SächsWaldG. Der forstliche 

Revierdienst (Betriebsvollzug) wird vom Revierleiter Herrn Schube1t durchgeführt. 

1. Der Forstbezirk Marienberg übergibt den jährlichen Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 

an die Gemeinde Drebach (3-fach) zur Beschlussfassun~. c ,•ic1,:-;c1, l1•r ~, 

l, . ·sbc1 neo ,.,, , . 
t,-' .1.tt . · . -1- rhi t, .,,,., n ~ 

. 11~orslb~ i?bk ~ L~ "") • · 
Manenberg, deh . ... ..... t~ufi(;, .... l,.?. . 

~ - ~ nhl'. rf.) c;Z--, <Stempel> ..... ... ... 09.49.U . ............. ~ ... . :~·~:&1:. .... . 

Forstbezirksleiter 

2. Hiermit bestätigt die Gemeinde Drebach die Beschlussfassung zum jährlichen 

Wirtschaftsplan. Eine Kopie des Beschlusses geht dem Forstbezirk gern. § 48 Abs. 4 

SächsWaldG zu. Die Maßnahmen können wie geplant durchgeführt werden. 

(Rückgabe von zwei unterschriebenen Exemplaren an den Forstbezirk) . 

.... . . . .. . ......... . ... , den .. ... .. . .. ... ..... . .... . 

<Sten1pel> . .. ........ . . ... . . . . . .. . ........ ... ... . 

Für die Gemeinde 

5 



Staatsbetrieb Sachsenforst 
Forstbezirk Marienberg 

lfd. Kosten- Abt. Bezeichnuna 
Nr. stelle Uabt. der 

Tlf. Maßnahme 
1 2 3 4 

1 Schadholzaufarbeitung 

2 28a1 HE GFI 

3 13a0 HE GFI 

4 24a1-a3 HE GFI 

5 Grünholzeinschlag 

6 24a1 F - 3,9 ha 

7 Wiederaufforstung 

8 28a1 AB RER 

ME 

5 

m, 

m' 
m' 

ml 

ha 

Zwischensummen Betriebsarbeiten (€) 

Kosten Revierdienst (€) 
Kosten Wirtschaftsverwaltung (€) 

Menae 

6 

210 
110 
60 

238 

0,2 

Forstlicher Wirtschaftsplan 
für den Körperschaftswald Drebach 

Plan 2022 
Kosten €\ Erlöse Förder-

Maßnahme Lohn Material übri•e Gesamt- mittel 
wird ausae- Kosten koslen /€\ /€\ 

führt durch 
7 8 9 10 11 12 13 

Selbstwerber 5250 1470 

Selbstwerber 2750 770 
Selbstwerber 1500 420 

Unternehmer 5940 15800 

Unternehmer 500 250 750 

6690 25300 2660 

389 
238 

Betriebsergebnis (€) (Erlöse+Förderrnittel abzgl. Sa. aller Kosten) 20644 

Planabrechnung 2022 
Kosten €) Erlöse Förder-

ME Menae Maßnahme Lohn Material übriae Gesamt- mittel 
wurde aus- Kosten kosten /€) (€) 

aeführt durch 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 



Gemeinde Drebach 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 226/2022 

Datum: 5. Juli 2022 
Erarbeitet und geprüft: Holger Fritzsche, 

SB Liegenschaften 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 12. Juli 2022 öffentlich/beschließend 

Gegenstand der Vorlage: Aufstellung einer Abrundungssatzung für das Flurstück 116 der Gemarkung 
Grießbach 

Rechtliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), 
Sächsische Bauordnung (SächsBO), Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorlage vorberaten mit: Ortschaftsrat Grießbach 

Finanzielle Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 

Beschlussvorschlag: 

Jens Haustein 
Bürgermeister 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl GR 
Anwesende einschl. BM 

19 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt, für das Flurstück 116 der 
Gemarkung Grießbach, das sich im Außenbereich befindet und mit einem 
Wochenendhaus bebaut ist, eine Abrundungssatzung aufzustellen. 

stimm-
dafür dagegen Enthaltungen befangen berechtigt 



Begründung: 

Das Flurstück 116 der Gemarkung Grießbach ist mit einem Wochenendhaus bebaut und befindet sich im 
Eigentum von Herrn Daniel Kreller. Mit Schreiben vom 03.05.2022 bat der durch Herrn Kreller beauftragte 
Rechtsanwalt, Herr Thomas Leibner, die Gemeinde Drebach, die Aufstellung einer Abrundungssatzung für 
genanntes Flurstück zu prüfen. 

Herr Daniel Kreller hat das Flurstück 116, welches sich im Außenbereich befindet, im Jahr 2007 von der 
Gemeinde Venusberg erworben und in den letzten Jahren das auf dem Grundstück befindliche Gebäude 
(BungalowNVochenendhaus) ohne Baugenehmigung zum Wohnhaus um- und ausgebaut. 
In diesem Zusammenhang beantragte Herr Kreller mehrfach bei der Gemeinde Drebach die Vergabe einer 
Hausnummer. Dieser Antrag wurde immer mit dem Hinweis, dass es sich um ein Wochenendhaus handelt, 
abgelehnt. 

Bereits 2015 hat die Gemeindeverwaltung Herrn Kreller darauf hingewiesen, dass seine Umbaumaßnahmen 
genehmigungspflichtig und anzuzeigen sind. Daraufhin stellte Herr Kreller im Oktober 2015 einen Antrag auf 
Vorbescheid für einen Anbau an das bestehende Gebäude. Im März 2016 reichte Herr Kreller einen 
Bauantrag beim Landratsamt Erzgebirgskreis ein. Dieser wurde mit der Bedingung bzw. unter der Auflage 
genehmigt, dass das Gebäude weiterhin lediglich als Wochenend- bzw. Ferienhaus genutzt wird und keine 
Dauerwohnnutzung erfolgt. Mit Schreiben vom 24.03.2020 bestätigte Herr Kreller dem Landratsamt, dass 
keine dauerhafte Wohnnutzung vorliegt bzw. beabsichtigt ist. 

Im Mai 2021 stellte Herr Kreller wieder einen Antrag auf Vergabe einer Hausnummer, den die Gemeindever
waltung wiederum ablehnte. Einen Antrag auf Vorbescheid stellte Herr Kreller erneut im Juli 2021 beim 
Landratsamt Erzgebirgskreis, das eine Stellungnahme der Gemeinde Drebach dazu abforderte. Die 
Gemeindeverwaltung erläuterte in ihrer Stellungnahme, dass sich das Flurstück im Außenbereich und 
Landschaftsschutzgebiet befindet und bei Genehmigung mit weiteren Anträgen auf Umnutzung für im 
Außenbereich befindliche Wochenendhäuser zu rechnen ist. Dies ist nicht im Sinne einer geordneten 
Dorfentwicklung. 

Der Ortschaftsrat Grießbach hat sich in seiner 15. öffentlichen Sitzung am 30. Mai 2022 mit Beschluss 
Nr. 20/2022 einstimmig gegen die Aufstellung einer Abrundungssatzung für das Flurstück 116 der 
Gemarkung Grießbach ausgesprochen. 
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Gemeinde Drebach 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 227/2022 
Datum: 5. Juli 2022 
Erarbeitet und geprüft: Diana Messig, 

SB Steuern und Kitas 

Gremium Termin Beratungsstatus 

Gemeinderat 12. Juli 2022 öffentlich/beschließend 

Gegenstand der Vorlage: Bestätigung der Bekanntmachung der Betriebskostenabrechnungen 2021 
der Kindertagesstätten in der Gemeinde Drebach 
und Festsetzung der Elternbeiträge 

Rechtliche Grundlage: § 14 SächsKitaG 

Vorlage vorberaten mit: 

Finanzielle Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 

Beschlussvorschlag: 

Jens Haustein 
Bürgermeister 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl GR 
Anwesende einschl. BM 

19 

Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach bestätigt die Bekanntmachung der 
Betriebskostenabrechnung der Kindertagesstätten der Gemeinde Drebach für 
das Jahr 2021 und beschließt die Beibehaltung der Elternbeiträge wie folgt: 

Krippe Kindergarten Hort 
250,00€ 130,00€ 70,00€ 

Die Beträge gelten im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich für eine 
9-stündige Betreuungszeit und für eine 6-stündige Betreuung im Hort. 
Abstufungen werden für weitere angebotene Betreuungszeit vorgenommen. 
Des Weiteren sind Absenkungen für Alleinerziehende und Eltern mit mehreren 
Kindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen, vorgesehen. 
Die Beitragsspanne je Betreuungsart sind in der Betriebskostenabrechnung 
2021 ersichtlich. 

stimm-
dafür dagegen Enthaltungen befangen berechtigt 



Begründung: 

Die Gemeinde hat jährlich die durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart unter 
Berücksichtigung der Betreuungszeit, ihre Zusammensetzung und ihre Deckung zu ermitteln und bekannt zu 
machen(§ 14 SächsKitaG). 

Gemäß § 15 SächsKitaG werden die Elternbeiträge nach Ermittlung der Betriebskosten der Kindertagesein
richtung in Abstimmung mit dem Trägern der Einrichtungen festgesetzt. 
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i==) bitte jährlich mit der Bekanntmachung nach§ 14 Abs. 2 SächsKitaG einreichen 

Festsetzung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
nach § 15 SächsKitaG 

hier: Abstimmung zwischen 

Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe: 
Landratsamt Erzgebirgskreis 

Abteilung 2, Referat Jugendhilfe, SG Kindertageseinrichtungen und Jugendarbeit 

Paulus - Jenisius - Straße 24 

09456 Annaberg - Buchholz 

Stadt/ Gemeinde 

Drebach 

Träger der freien Jugendhilfe 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Drebach 

Kita "Sonnenschein" e. V. 

Initiativgruppe Kita "Pumuckls Werkstatt" e.V. 

AWO Kreisverband Annaberg/Mittleres Erzgebirge e. V. 

Kita "Getzenknirpse" e.V. 

Für die Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflegestellen 
Kita "Sonnenstrahl" 

Kita "Sonnenschein" 

Kita "Pumuckls Werkstatt" 

Kita "Löwenzahn" 

Kita "Getzenknirpse" 

KTP Huppediedel" Claudia Metzer 

1. Die Elternbeiträge sollen wie folgt festgesetzt werden bzw. verbleiben 
(Kosten je unermäßigter Platz): 

1.1 Krippenbetreuung: 
Beitrag für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres bei Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer Krippengruppe bzw. eines Krippenplatzes in einer Mischgruppe 

1.2 Kindergartenbetreuung: 
Beitrag für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt bei Inanspruchnahme 

eines Platzes in einer Kindergartengruppe bzw. eines Kindergartenplatzes in einer Mischgruppe und 

Beitrag für Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahres (ab 34. Lebensmonat) bei Inanspruchnahme 

eines Platzes in einer Kindergartengruppe bzw. eines Kindergartenplatzes in einer Mischgruppe 

9 Stunden 250,00 € 
1---"-----I 

19,24% * 

9 Stunden 130,00€ 

24,01% * 

Wenn davon abweichend für das Schulvorbeitungsjahr im Kindergarten ein anderer Betrag erhoben werden soll. 

dann bitte hier eintragen: 

1.2.1 Kindergartenbetreuung im Schulvorbereitungsjahr: 

(letztes Kindergartenjahr) 

9Stundenc===J ~· 
1.3 Hortbetreuung 
Beitrag für Kinder ab Schuleintritt bis zur Vollendung der Grundschulzeit bei Inanspruchnahme eines Hortplatzes 

6 Stunden 70,00€ 

23,94% * 

• Prozentsatz der Personal- und Sachkosten pro Platz 
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2. Berechnungsgrundlagen Haushaltjahr 2021 

Grundlage der Berechnung sind die zuletzt bekannt gemachten, für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung 

erforderlichen Personal- und Sachkosten nach§ 14 Abs. 2 SächsKitaG, ohne Kosten für lntergration und Schulvorbereitung. 

2.1 Summe der Personalkosten pro Jahr (ohne Integration und Schulvorbereitung) 1.669.406,07 € 

2.2 Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten päd. Fachkräfte (ohne Integration und Schulvorbereitung) 32,02650 Vzä 

2.3 Personalkosten je 1,0 Vzä /Monat / zzgl. Leitungsumlage / zzgl. mittelb. päd. Tätigkeit 1 4.343,81 € 1 + l.__ __ 6_6_8...a.,9_5_.I 5.012,76 € 

2.4 Summe der Sachkosten pro Jahr 

2.5 Anteil der Sachkosten im Verhältnis zu den Personalkosten 

2.6 Mögliche Elternbeitragsspanne nach § 15 Abs.2 SächsKitaG 
2.6.1 Krippenbetreuung: 
Kosten pro Platz pro Monat 

Personalkosten 

Sachkosten 

gesamt 

1.002,55 € 

296,91 € 

1.299,46 € 

2.6.2 Kindergartenbetreuung: 
Kosten pro Platz pro Monat 

Personalkosten 

Sachkosten 

gesamt 

417,73 € 
123,71€ 

541,44€ 

2.6.2.1 Kindergartenbetreuung im Schulvorbereitungsjahr: 

2.6.3 Hortbetreuung: 
Kosten pro Platz pro Monat 

Personalkosten 225,57 € 

Sachkosten 66,80 € 

gesamt 292,37 € 

3. Sachkostennachweis 
Personalkosten für Wirtschaftspersonal : 

pädagogisches Material: 

Büroaufwand, Bücher, allg. Verwaltungsaufwand: 

Subventionen für Essen und Getränke: 

Putz- und Reinigungsmittel, Sanitärbedarf: 

Wasser, Abwasser: 

Energie: 

Dienstleistungen: 

Erhaltungsaufwand: 

Gebäude- und Sachversicherungen: 

Fort- und Weiterbildung: 

Sonstiges (bitte benennen): 

sonstige aufwendungen/Ersatzbeschaffung 

Betriebskosten Hort 

sonstigen Betriebskosten 

sonstige PK (Zivi, FSJ-ler) 

Sachkosten gesamt: 

494.408,90 € 

29,62% 

Beitragsspanne (min./max.) 

15% f------1_9_4-'-,9_2---l€ 
23%...._ ____ 2_9_8'--,8_8_,€ 

Beitragsspanne (min./max.) 

15%1 81,22 €1 
30% 162,43 € 

Beitragsspanne (min./max.) 

0°1 0,00 €1 
30% 162,43 € 

Beitragsspanne (min./max.) 

0%1 0,00 €1 
30% 87, 71 € 

222.944,41 € 

14.486,82 € 

68.564,18 € 

8.097,33 € 

6.795,87 € 

32.996,35€ 

52.458,66 € 

233,73€ 

7.810,23 € 

41.211,47 € 

4.218,39 € 

9.578,72 € 

25.012,74 € 

1 494.408,90 € 
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4. Gesamtübersicht und Festsetzung der Elternbeiträge 

Stadt/ Gemeinde lorebach 

4.1 Rechnerische Ermittlung der Staffelung 

4.1.1 Krippenbetreuung (in Euro) : 

Std. 9 7,5 6 4,5 

l.Kind 250,00 208,33 166,67 125,00 
2.Kind 150,00 125,00 100,00 75,00 
3.Kind 50,00 41,67 33,33 25,00 

Alle in e rziehend 

l.Kind 225,00 187,50 150,00 112,50 
2.Kind 135,00 112,50 90,00 67,50 
3.Kind 45,00 37,50 30,00 22,50 

4.1.2 Kindergartenbetreuung (in Euro) : 

Std. 9 6 4,5 

l.Kind 130,00 86,67 65,00 0,00 
2.Kind 78,00 52,00 39,00 0,00 
3.Kind 26,00 17,33 13,00 0,00 

Allein erziehend 

1.Kind 117,00 78,00 58,50 0,00 
2.Kind 70,20 46,80 35,10 0,00 
3.Kind 23,40 15,60 11,70 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

Nur ausfüllen, wenn abweichend von 4.1.2 Kindergartenbetreuung: 
4.1.2.1 Kindergartenbetreuung im Schulvorbereitungsjahr (in Euro) : 

Std. 9 

l.Kind o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.Kind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.Kind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Allein erziehend 

l.Kind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.Kind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.Kind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Hortbetreuung (in Euro): 

Std. 6 5 4 

1.Kind 70,00 58,33 46,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.Kind 42,00 35,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.Kind 14,00 11,67 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Allein e rziehend 

l.Kind 63,00 52,50 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.Kind 37,80 31,50 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.Kind 12,60 10,50 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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zu 4. Gesamtübersicht und Festsetzung der Elternbeiträge 

Stadt/ Gemeinde 1 Drebach 

4.2. Von der rechnerischen Ermittlung abweichende Festsetzung der Staffelung 
(nur ausfüllen, wenn abweichend von 4.1) 

4.2.1. Krippenbetreuung (in Euro): 

Std. 7,5 6 4,5 

l.Kind 231,62 185,29 138,97 

2.Kind 138,97 111,18 83,38 
3.Kind 46,32 37,06 27,79 

Allein erziehend 

1.Kind 208,46 166,76 125,07 

2.Kind 125,07 100,06 75,04 
3.Kind 41,69 33,35 25,01 

4.2.2. Kindergartenbetreuung (in Euro): 

Std. 6 4,5 

l.Kind 100,70 75,53 

2.Kind 60,42 45,32 
3.Kind 20,14 15,11 

Allein erziehend 

l.Kind 90,63 67,97 

2.Kind 54,38 40,78 

3.Kind 18,13 13,59 

4.2.2.1 Kindergartenbetreuung im Schulvorbereitungsjahr (in Euro): 

lrn~d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Allein erziehend 

l'.Kind 
2.Kind 

3.Kind 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.3. Hortbetreuung (in Euro): 

Std. 5 4 

1.Kind 67,98 54,38 

2.Kind 40,79 32,63 
3.Kind 13,60 10,88 

Al lein erziehend 

1.Kind 61,18 48,94 

2.Kind 36,71 29,37 

3.Kind 12,24 9,79 
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4.3. Sonstige Beiträge (Gastkindbeit räge, Beiträge für Mehrbetreuungszeiten ... ) 

Stadt / Gemeinde 

1 Drebach 1 

Mehrbetreuungskosten: 

Krippe: 6,68 € 

Kiga: 2,78 € 

Hort: 2,25 € 

Gastkinder: 
Krippe: 60,12 € 

Kiga: 25,05 € 

Hort: 13,53 € 

4.4. Zeitpunkt der Anpassung der Elternbeiträge: 

.__ __ _.I Eine Anpassung der Elternbeiträge erfolgte zum: 
Der Stadt-/Gemeinderatsbeschluss ist beigefügt. 
Der Stadt-/Gemeinderatsbeschluss wird nachgereicht. 

.__ _ __.I Eine Anpassung der Elternbeiträge ist geplant zum: 
Der Stadt-/Gemeinderatsbeschluss wird nachgereicht. 

x jDie Elternbeiträge bleiben unverändert. 

Die Abstimmung mit der/den Elternvertretung/en erfolgte am: 

4.5. Bestätigung der/des Träger/s der Kindertageseinrichtung und der Gemeinde 
zur Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 

Datum;LJnterschrift des Zeichnungsberechtigten 

der Stadt/ Gemeinde 

Datum, Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten 

der/des Träger/s der Kindertageseinrichtung 



Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2021 

der Stadt/ Gemeinde Drebach 

1. Kindertageseinrichtungen 

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Krippe 9 h Kindergarten 9 h 
in Euro in Euro 

erforderliche 
Personalkosten 1.002,55 417,73 
erforderliche 
Sachkosten 296,91 123,71 
erforderliche Personal-
und Sachkosten 1.299,46 541,44 

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z. B. 
6 h-Betreuung im Kindergarten= 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten fü r 9 h). 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Hort6 h 
in Euro 

225,57 

66,80 

292,37 

Krippe 9 h Kindergarten 9 h 

in Euro vor SVJ* im SVJ* 

Landeszuschuss 246,50 246,50 

Elternbeitrag (ungekürzt) 250,00 130,00 130,00 

Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil freier 802,96 164,94 164,94 

Träger) 

* SVJ-Schulvorbereitungjahr 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen. Zinsen. Miete 

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen 
in Euro 

Abschreibun~en -
Zinsen ' -
Miete - - - 1,00 -
Gesamt 

- -

1,00 

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in Euro in Euro in Euro 

Gesamtaufwendungen 
lje Platz und Monat - - -

Hort 6 h 
in Euro 

164,33 

70,00 

58,04 



2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 

2.1 . laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 

Betrag zur Anerkennung der Förderleistung(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 

einschließlich seit 01.06.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur 
Unfallversicherung(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) und Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegever-
sicherung { § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 

= laufende Geldleistung 

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege 
(z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fach-

beratung durch freie Träger) 

= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. - sofern relevant- der Kosten Kindertages
pflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Landeszuschuss 

Elternbeitrag (ungekürzt) 

Gemeinde 

Kindertagespflege 9 h 
in Euro 

300,00 

335,00 

45,33 

680,33 

680,33 

Kindertagespflege 9 h 
in Euro 

281,50 

250,00 

148,83 
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